
Baudirektion
Kanton Zürich ARV/ 377 /1999

VERFÜGUNG

vom 30. März 1999

Thalwil. Privater Gestaltungsplan "Zehntenhof", Revision

Genehmigung (§ 2 lit. b PBG)

Am 17. September 1998 stimmte die GemeindeversammlungThalwil der Revision des

privatenGestaltungsplans"Zehntenhof'zu. GegendiesenBeschluss wurde gemäss Rechts-

kraftbescheinigungenderKanzleiderBaurekurskommissionenvom 15. Dezember 1998 und

des BezirksratesHorgenvom 28. Oktober1998 kein Rechtsmitteleingelegt. Mit Schreiben

vom 17. Dezember 1998 ersuchtderGemeinderatThalwilum Genehmigungder Vorlage.

Die vollständigenUnterlagenliegen mitSchreibenvom 11.Februar1999 vor.

Die Vorlage ist rechtmässig,zweckmässigundangemessen(§ 5 PBG).

Die Baudirektion verfügt:

Die Revision des privaten Gestaltungsplans"Zehntenhor, dem die Gemeindever-

sammlungThalwil am 17. September1998zugestimmthat,wird genehmigt.

Der Grundeigentümerschaftwirdfürdie uns durchdie Bearbeitungdieser Verfügung

entstandenenAufwendungenseparatRechnunggestellt.

(Zustelladresse: WeidmannManagementAG, Seestr.97, 8800 Thalwil)

Staatsgebühr Fr. 432.00

Ausfertigungsgebühr Fr. 40.00

Total Fr. 472.00 (Konto 3013.01.4310.015)

Gegen Ziff. II dieses Beschlusses kann innert 30 Tagen, von der Mitteilung an ge-

rechnet, beim Verwaltungsgericht des Kantons Zürich schriftlich Beschwerde einge-

reicht werden.
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Die GemeindeThalwilwirdeingeladen,Dispositiv ZifferI gemäss §§ 6 und 89 PBG

öffentlichbekanntzumachen.

MitteilungandenGemeinderatThalwil(für sich und zuhandenderbeteiligtenGrund-

eigentümerunterBeilage von drei Dossiers), an die Kanzleider Baurekurskommis-

sionenundan das Tiefbauamt-Planverwaltung(unterBeilageje eines Dossiers) sowie

andasAmt fürRaumordnungundVermessung(unterBeilage von zwei Dossiers).

Zürich,den 30. März 1999
990329/0wü/Zst

ARVAmtfür
RaumordnungundVermeseung
FördenAuezug:



Kanton Zürich Geme nde Thalw

KreisplancerA V

Privater Gestaltungsplan "Zehntenhof"
Revision

Bestimmungen

Anhörun undöffentlicheAufla e vom3. A ril bis3. Juni 1998

Vom Gemeinderatfestgesetztam: 7. Juli 998

Namensdes Gemeinderates:
Gerneindepräsidentin: Ge ein schreiber:

(0%
Von der Gemeindeversammlunggenehmi t am: 17. SeP.1998

Gemeindepräsidentin: Geeind schreiber:77

Von der Baudirektion BDV-Nr.3e9.
genehmigtam: 3 0.März1999

Für die Baudirektion:

( .7

Bau-undVermessungsamtThalwil

ArchivNr. 1.11.1 / 084



Bestimmungen zum privaten Gestaltungsplan„Zehntenhof", Thalwil

	

1. Fassadengestaltung

Die Längeder einzelnenFassadenteiledarf in der Geraden gemessen15 m
nicht übersteigen,Versetzungenbei längerer Gesamtfassademüssenwe-
nigstens1,20 m breitsein.

Zulässig sind verputztesMauerwerkoder Holz. Abweichungensind nur bei
untergeordnetenTeilen zulässig, jedoch unter Ausschluss reflektierender
Materialien.

Fensterhaben in der Regel rechteckigeFormenaufzuweisen.

ReinesWeiss undgrelleFarbensindnichtgestattet.

	

2. Geschosszahl

Neben einem Dachgeschossunter Schrägdachsind zwei Vollgeschossezuläs-
sig. SichtbareUntergeschossegeltenalsVollgeschosse.

	

3. Dachgestaltung

Die Dächer sindals Steildächer(Sattel-und Walmdächer) in herkömmlicher
Weise auszubilden.Terrassensindzulässig.

Die Lichtmassevon Dachflächenfensterndürfen RichtungSee nichtgrösser
als 0,50 m2 und RichtüngHangnichtgrösserals 1,20 m2 sein.

Als Bedachungsmaterialsindnur braunroteZiegel oder Dachschieferplatten
zugelassen.

	

4. Nutzungsart

In erster Liniedient die BebauungWohnzwecken.Wo die gewerblicheNutzung
der Gebäude vorgesehenist, sind mässigstörende Betriebe, deren Auswirkun-
gen sich im Rahmen herkömmlicherHandwerks-und Gewerbebetriebehalten,
gestattet.



	

5. Terraingestaltung und Mauern

Terrainveränderungenmüssensich an die Geländeverhältnisseim speziel-
len bei angrenzendenLiegenschaftenschonendanpassen.

Die Erstellungvon Mauern ist,wo notwendig,gestattet.Diese müssenzu ei-
nem gestalterischbefriedigendenErgebnisführen und dürfen das Strassen-
und Ortsbildnichterheblichbeeinträchtigen.

Mauern sind nötigenfallshorizontalund vertikal angemessen zu gliedern
undzu bepflanzen.

	

6. Umgebungsgestaltung

Im Geltungsbereichdes Gestaltungsplanesdürfendie Freiräumenichtdurch
Gartenzäune unterteiltwerden; bei den Gartensitzplätzenist die Erstellung
eines Sichtschutzesbisauf eine Tiefe von6,00 m gestattet.

Die Freiräumesinddurchwegszu begrünen.Der vorhandene BaumbeStand
ist möglichstzu wahren und durcheine reiche Durchsetzungder Siedlung
mit Pflanzenund Bäumenzu ergänzen.

Alle Autoabstellplätzesindunterirdischanzuordnen.

EingeschossigeWintergärten,die dem Energiesparenoder dem Lärmschutz
dienen, dürfenbis zu 10 % der anrechenbarenzugeordnetenGeschossflä-
chen die Mantellinieder äusseren Abmessungenauf einen Drittel der be-
treffenden Fassadenlänge durchstossenund höchstens 2 m in den Ab-
standsbereichhineinragen.

	

7. Wärmeversorgung

Für die Wärmeversorgungsind in erster Linie Gas oder Elektrizitätzu verwen-
den. Cheminöeanlagensind in der Regel mit Wärmerückgewinnungauszustat-
ten. Einzelölfeuerungensindnichtgestattet.

	

8. Aussenantennen

Im Geltungsbereichdes Gestaltungsplanessind keine Aussenantennengestat-
tet.
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9. Verhältnis zur Bau- und Zonenordnung

Solange der Gestaltungsplanin Kraftsteht, finden keine andern kommuna-
len Bau- undZonenvorschriftenAnwendung,ausgenommendiejenigenüber
die Zahl der Motorfahrzeugabstellplätze.

Wird der Gestaltungsplanaufgehoben, so gelten die Bestimmungender
dannzumaligenBau- undZonenordnung.

10. Inkrafttreten

Der privateGestaltungsplanunddiese Bestimmungentreten mit der regierungs-
rätlichenGenehmigungin Kraft.
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